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S I E B E N T E  S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Heidersdorf 

(Elternbeitragssatzung) 
     

 

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO), der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz 

(SächsKAG) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - 

SächsKitaG)  

hat der Gemeinderat der Gemeinde Heidersdorf in seiner Sitzung am 

30.09.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Artikel 1 

Änderungsgegenstand 

 

Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 

Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Heidersdorf (Elternbeitragssatzung) vom 18.03.2013 i. V. 

m. den Änderungssatzungen vom 13.10.2023 und 14.02.2025 wird 

nachfolgend geändert: 

 

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 6 Höhe der Elternbeiträge 

 

(2) Der Elternbeitrag (Anlage 1) beträgt: 

 

1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gem. § 1 Abs. 2 

SächsKitaG für eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 6 bis 9 Stunden 220,00 € pro Monat 

 

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gem. § 1 Abs. 3 

SächsKitaG für eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 6 bis 9 Stunden 135,00 € pro Monat 

 

3. bei der Betreuung als Hortkind gem. § 1 Abs. 4 SächsKitaG für 

eine vereinbarte tägliche Betreuungszeit von 

über 5 bis 6 Stunden* 75,00 € pro Monat 

 * inklusive Gebühren für Ferienbetreuung“ 
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Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die „Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 

Heidersdorf (Elternbeitragssatzung)“ vom 14.02.2025 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

Heidersdorf, den 01.10.2025 Siegel A. Börner 

 Bürgermeister 
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Anlage 1 

 

Anlage zu § 6 der Elternbeitragssatzung vom 01.10.2025 

 

 

 

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Heidersdorf 

ab 01.01.2026 

 

 

1. Krippenbetreuung (monatlich in €): 

               

alleinerziehend   

Std. 10 9 6 4,5 10 9 6 4,5 

1. Kind 244,50 220,00 146,70 110,00 220,00 198,00 132,00 99,00 

2. Kind 146,70 132,00 88,00 66,00 132,00 118,80 79,20 59,40 

3. Kind 48,90 44,00 29,30 22,00 44,00 39,60 26,40 19,80 

4. Kind beitragsfrei              

 

2. Kindergartenbetreuung (monatlich in €): alleinerziehend   

Std. 10 9 6 4,5 10 9 6 4,5 

1. Kind 150,00 135,00 90,00 67,50 135,00 121,50 81,00 60,75 

2. Kind 90,00 81,00 54,00 40,50 81,00 72,90 48,60 36,45 

3. Kind 30,00 27,00 18,00 13,50 27,00 24,30 16,20 12,15 

4. Kind beitragsfrei              

 

3. Hortbetreuung (monatlich in €):  alleinerziehend   

Std. 6* 5* 4   6* 5* 4   

1. Kind 75,00 62,50 50,00   67,50 56,25 45,00   

2. Kind 45,00 37,50 30,00   40,50 33,75 27,00   

3. Kind 15,00 12,50 10,00   13,50 11,25 9,00   

4. Kind beitragsfrei              

 *inkl. Ferienbetreuung      
 

 

 

 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO zur Elternbeitragssatzung 

 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden sind. 

 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese 

Verletzung geltend machen. 


